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Betreuung und Pflege zuhause  
Orientierende Berechnung der Eigenleistung ab 02 / 2012 

 
Wir danken für Ihr Interesse an den mobilen Diensten. Das Leistungsangebot 
können Sie unserem Prospekt entnehmen. Über weitere Details werden Sie 
gerne von uns informiert. Bei Landesförderung werden Umfang und Beitrag 
durch die Bezirksbehörde festgelegt. Als Orientierung dazu dient für Sie diese  
 

Eigenleistungberechnung (Änderungen vorbehalten):   1 Pers.   2 Pers. 
 

NETTO-EINKOMMEN (Pension(en) etc.)  ....................    ..................... 
(ohne Pflegegeld und Blindenbeihilfe !!!) 
weitere Einkommen (Pension(en), Vermietung etc.)  ...................    ..................... 
 
abzüglich Wohnungskosten (inkl. Betriebskosten)  - ....................    -.................... 
abzüglich Sonstiges (Darlehen, Steuer, Mitvers. etc.)   - ....................    -.................... 
abzgl. Aufwandpauschale (Mind.sicherung 86,5%  2x58%)   -   6 6 8, 9 0 €    - 8 9 7, 0 0 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Summe der Rechnung  =  Bemessungsgrundlage ....................    ..................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Diese Grundlage mit 33,33 (=3%) bzw. unter 218.- € mit 40 (=2,5%) dividiert, 
ergibt Ihren Stundensatz  von  ............  Bei Pflegegeldbezug extra 6,00 €/Std.  
Pro Besuch werden noch 20 Minuten Wegzeit dazugerechnet.    
 

Wenn Sie viel Hilfe (ab 33 Gesamtstd./Mo.) benötigen, wird nur ein monatlicher 
Höchstbetrag  (=Bemessungsgrundlage bzw. max. Pflegegeld) berechnet. 
Wochenend- und Feiertagszuschläge werden vom Land Sbg. übernommen.  
Als monatlicher Mindestbeitrag werden dzt. 30,00 € verrechnet. 
 

Die Differenz zu den Landes-Sätzen Betreuung-Stadt: 28,10 €   -Land: 28,80 €     
bzw. Pflege pauschal 30,30 €/Stunde übernimmt das Land Salzburg auf Antrag 
(erledigen wir für Sie) und legt auch das geförderte Stundenausmaß fest.  
 

Wenn Sie Ihr Einkommen nicht bekannt geben wollen, erfolgt kein Antrag bei 
der Bezirksbehörde und wir verrechnen unsere Privatkundensätze (Mo-Fr): 
Betreuung-Stadt: 28,90 € -Land: 29,60 €     Pflege-Stadt: 38,30 € -Land: 40,20 € 
unabhängig vom Pflegegeld und ohne eine mögliche Berücksichtigung eines 
monatlichen Höchstbetrages!       Sa/SO/Ft-Zuschläge werden extra verrechnet. 
 

Ihre Aufwendungen für unsere Dienste (u. ähnliche) sind steuerlich absetzbar! 
Bei Fragen steht Ihnen gerne das Büro der Diakonie.mobil zur Verfügung. 

 


